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Plangebiet

Verfahrensvermerke
1. Aufstellungsbeschluss
    Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Siebeldingen hat in seiner Sitzung am 17.04.2018  
    beschlossen, den Bebauungsplan gemäß § 13a BauGB i. V. m. § 13 BauGB im
    vereinfachten Verfahren aufzustellen. 

2. Öffentliche Auslegung des Planentwurfs
    Der Planentwurf lag gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 3 Abs. 2 BauGB nach
    Bekanntmachung vom 17.01.2019 in der Zeit vom 28.01.2019 bis einschließlich
    28.02.2019 öffentlich aus.

3. Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
    nach § 4 Abs. 2 BauGB
    Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange
    wurde gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i. V. mit § 4 Abs. 2 BauGB am 28.01.2019
    eingeleitet. 
    Abgabefrist der Stellungnahmen war am 28.02.2019

4. Abwägung der Stellungnahme
    Der Gemeinderat hat gemäß § 1 Abs. 7 i. V. m. § 13 BauGB in seiner Sitzung am 
    16.04.2019 über die innerhalb der gesetzten Frist eingegangenen Stellungnahmen
    beraten und diese gegeneinander sowie untereinander gerecht abgewogen.

5. Satzungsbeschluss
    Der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 16.04.2019 den Bebauungsplan 
    gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

6. Ausfertigung
    Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans ist abgeschlossen. Der textliche   
    und zeichnerische Inhalt stimmt mit dem Willen des Ortsgemeinderats Siebeldingen    
    überein.
    Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten. 
    Der Bebauungsplan tritt am Tag seiner Bekanntmachung in Kraft.

Ausgefertigt:
Siebeldingen, den _____________________

(Klein)
Ortsbürgermeister

7. Bekanntmachung des Beschlusses des Bebauungsplanes
    Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
    am ____________ ortsüblich bekannt gemacht worden.

(Klein)
Ortsbürgermeister

Planzeichenerklärung
1. Art der baulichen Nutzung

         Mischgebiet

2. Maß der baulichen Nutzung

         Grundflächenzahl als Höchstmaß (GRZ)

3. Höhe baulicher Anlagen in Meter über einem Bezugspunkt:

         Maximal zulässige Traufhöhe in Meter

         Maximal zulässige Firsthöhe in Meter

         Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (als römische Ziffer)

4. Bauweise; überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen und 
    Stellung derbaulichen Anlagen

         Bauweise:
         Offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

         Überbaubare Grundstücksfläche:
           = durch Baugrenzen umgrenzter Bereich
              nicht überbaubare Grundstücksfläche

         Stellung baulicher Anlagen:
         Hauptfirstrichtung und Gebäudelängsachse der Hauptbaukörper

5. Verkehrsflächen

         Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
         (öffentlicher Parkplatz)

         Einfahrtsbereich

6.  Vorkennungen gegen Umwelteinwirkung

        LM1          Lärmschutzmaßnahme gem. Textl. Festsetzungen Nr. 9.(1)

7. Grünflächen

         öffentliche Grünflächen
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8. Wasserflächen sowie die Flächen für die Wasserwirtschaft

                        Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, 
                        den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
                       
9. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maß-   
    nahmen zum  Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und  
    Landschaft

                        Anpflanzen von Bäumen

10. Sonstige Planzeichen

         Abgrenzung des Geltungsbereichs

                         vorgeschlagene Grundstücksgrenzen (unverbindlich)

       Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
         (hier: Geh- und Leitungsrecht (GL))

         Maßlinie, Maßzahl (in Meter)

11. Planzeichen zur Darstellung des Bestandes

         Gebäude

         alte Grundstücksgrenze

         Flurstücksnummer

12. Nachrichtliche Übernahme
         
         NSP Kabel und SB Kabel

         NSP Freileitung > 35

         NSP isol. Freileitung

         SB isol. Freileitung

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 Abs. 1 bis 7 BauGB)

1.   ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
      Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans werden folgende Festsetzungen  
      bezüglich der Art der baulichen Nutzung getroffen:

      Mischgebiet (MI, § 6 BauNVO)

      Tankstellen laut § 6 Abs. 7 BauNVO sowie Vergnügungsstätten gemäß § 6 Abs. 8
      BauNVO im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO
      unzulässig.

2.   MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
 
2.1 Grundflächenzahl (§§ 16, 17 und 19 BauNVO)

      Gemäß Eintrag in die Nutzungsschablone wird die maximale Grundflächenzahl (GRZ)
      wie folgt festgesetzt:

      Mischgebiet (MI): 0,6 

      In die GRZ sind die Zufahrten, Zugänge, Terrasse, Nebenanlagen und Garagen
      außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche mit einzurechnen.

2.2 Anzahl der Vollgeschosse: (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

      Die Anzahl der Vollgeschosse wird im gesamten Plangebiet auf maximal ein Geschoss
      festgesetzt. 

2.3 Höhe der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

      Der Bezugspunkt der Traufhöhe liegt auf der Hinterkante des öffentlichen Straßenraums,
      einschließlich Parkplätze. Die Firsthöhe ist die Höhe ab dem Bezugspunkt 
      (siehe Abbildung) bis zur äußeren Spitze des Firsts

      Als Traufhöhe gilt das senkrechte Maß vom Höhenbezugspunkt und der Schnittkante
      zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks und der Oberkante der
      Dachhaut (siehe Prinzipskizze).

      Die maximale Traufhöhe beträgt 5 m. Die maximale Firsthöhe beträgt 9 m.

      Abbildung: Bezugspunkt für die First- und Traufhöhe
      Quelle: Eigene Darstellung

      Abbildung: Prinzipskizze zur Traufhöhe
      Quelle: Eigene Darstellung

2.4 Anzahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

      Pro Einzel- oder Doppelhaus sind maximal zwei Wohnungen zulässig.

3.   BAUWEISE, ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE
      GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB)

3.1 Offene Bauweise (§ 22 Abs.2 BauNVO)

      Im Plangebiet gilt die offene Bauweise. Dabei sind, entsprechend des Eintrages in die
      Nutzungsschablone, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig.

3.2 Baugrenze (§ 23 BauNVO)

      Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die überbaubare Grundstücksfläche
      gemäß § 23 Abs.1 BauNVO durch Baugrenzen festgesetzt.

3.3 Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

      Stellplätze und Garagen sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

      Zusätzlich dürfen maximal 10% des Grundstücks außerhalb der überbaubaren
      Grundstücksfläche für Zufahrten, Terrassen, Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen
      versiegelt werden.

3.4 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

      Die in der Planzeichnung festgesetzten Hauptfirstrichtungen sind einzuhalten.
      Ausnahmen sind zulässig für Nebenfirste, soweit sie sich der Hauptdachfläche
      unterordnen.

4.   VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1, Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

4.1 Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung 
      (§ 9 Abs. 1, Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

      Die in der Planzeichnung dargestellten öffentlichen Parkplätze werden als Verkehrsfläche
      mit der besonderen Zweckbestimmung „Parken“ festgesetzt.

4.2 Zufahrten (§ 9 Abs. 1, Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

      Die Lage der Zu- und Abfahrten für die Grundstücke werden festgesetzt.

5.   PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR
      MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON
      NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr.20, 25 und Abs. 6 BauGB)

      Die Planung sieht eine Schaffung von oberflächennahen Rückhaltemulden im Osten der
      geplanten Grundstücke oder von einem Oberflächenwasserkanal vor. In diesen Mulden
      bzw. in dem Kanal soll das Oberflächenwasser der geplanten Wohnbebauung eingeleitet
      und über ein fortführendes Oberflächensystem den Queichwiesen im Osten gedrosselt
      zugeleitet werden.

6. GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTE (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

    Aus Gründen der Oberflächenwasserabfuhr sowie der 0,4-kV- und 20-kV-Starkstromkabelleitungen der
    Pfalzwerke Netz AG werden den jeweiligen Grundstückseigentümern und Trägern der Versorgung entsprechende
    Geh- und Leitungsrechte eingeräumt. Die im Bebauungsplan dargestellten 20-kV-Kabelleitungen können
    Abweichungen gegenüber dem tatsächlichen Bestand aufweisen. Die tatsächliche Lage und somit auch die
    Leitungsrechte ergeben sich allein aus der Örtlichkeit. Innerhalb der ausgewiesenen Schutzzonen der 0,4- und
    20-kV-Kabelleitung sind die Herstellung baulicher Anlagen (Garagen, Nebenanlagen), die Herstellung von
    Rückhaltemulden, jegliche leitungsgefährdende Maßnahmen und die Anpflanzung von Bäumen und
    tiefwurzelnden Sträuchern nicht zulässig. Weiterhin werden den Personen, die für die Pflege und Instandhaltung
    der Rückhaltemulden sowie für die Instandhaltung der Niederspannungsleitung verantwortlich sind 
    (teilweise oder ganz), Gehrechte eingeräumt.

7. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES
    BUNDESIMMISSIONS-SCHUTZGESETZES (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

    Zum Schutz der künftigen Bewohner des Planbereichs am Gebäude und innerhalb ihrer Wohnungen vor von
    außen eintretendem Lärm sind Bauwillige angehalten, durch Platzierung des Gebäudes auf dem Grundstück,
    Grundrissgestaltung, und andere mögliche und zumutbare Maßnahmen zu ergreifen, dass die Wohnnutzung 
    nicht unzumutbaren Lärmbelästigungen von Seiten der Sportplatznutzung ausgesetzt wird.
    Aus den Ergebnissen des Schallgutachtens ergeben sich weiterhin nach den Bestimmungen der 
    DIN 4109-1: 2018-01, Schallschutz im Hochbau, bei einem Flächenverhältnis

    Raumaußenfläche Sg : Raumgrundfläche SG = 0,8

    Bezüglich des Schutzes der Bewohner in den Aufenthaltsräumen ihrer Häuser ist ein Schallschutz entsprechend
    DIN 4109-1: 2018-01, Schallschutz im Hochbau, einzuhalten:

    Das erforderliche gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß der Außenbauteile (Außenwand, Fenster, Dach usw.)
    eines Aufenthaltsraumes (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnen usw.) beträgt:

    R'w,ges = 30 dB + KAL

    mit dem Korrekturwert KAL = 10 * lg(1,25 * SS/SG)

    SS = die vom Raum aus gesehene gesamte Fassadenfläche in m²
    SG = die Grundfläche des Raumes in m²

    Konkrete Maßnahmen zum Schallschutz sind dem - Bebauungsplan beigefügten - Schallschutzgutachten zu
    entnehmen.

    LM 1: Für das Grundstück im Süden des Geltungsbereichs an der Wiesenstraße wird als Lärmschutzmaßnahme
    die Errichtung einer Mauer, mindestens 2 m hoch, und mindestens 6 m lang, ausgehend von der Südostecke des
    zu errichtenden Gebäudes, vorgegeben.

    Bauliche Maßnahmen an Außenbauteilen zu Außenlärm sind nur wirksam, wenn die Fenster und Türen bei der
    Lärmeinwirkung geschlossen bleiben und die geforderte Luftschalldämmung durch zusätzliche
    Lüftungseinrichtungen nicht verringert wird. Bei der Berechnung des Schalldämm-Maßes R'w,ges sind zur
    vorrübergehenden Lüftung vorgesehene Einrichtungen im geschlossenen Zustand, zur dauernden Lüftung
    vorgesehene Einrichtungen im Betriebszustand zu berücksichtigen.

    Hinweise ohne Festsetzungscharakter:

    Die Anforderungen an das Gesamtschalldämm-Maß sind erfüllt, wenn der nach Flächenanteilen berechnete
    Mittelwert der Außenbauteile von Aufenthaltsräumen mindestens das geforderte, resultierende Schalldämmmaß
    aufweist. Das erforderliche bewertete Schalldämmmaß der Außenbauteile von Aufenthaltsräumen ist im
    Einzelnen von der Raumgröße, -nutzung und -geometrie abhängig und kann daher auf der Ebene der
   Bauleitplanung nicht verbindlich angegeben werden. Grundsätzlich ist zu beachten, dass bei ausgebauten
   Dachgeschossen die Dachkonstruktion ebenfalls die jeweiligen Anforderungen, die aus dem Lärmpegelbereich
   resultieren erfüllen muss.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 88 Abs. 1 und 6 LBauO)

1.   Dach

1.1 Dachformen und Dachneigung

      Die Hauptdächer der Wohngebäude sind als Satteldächer auszubilden. Gauben können mit Sattel-, Schlepp-
      und Walmdächern errichtet werden. Auf Garagen sind Sattel- und bei einzeln stehenden Garagen auch
      Pultdächer zulässig. Für Garagen und Nebengebäude sind Flachdächer zulässig.

      Die Dachneigung der Hauptdächer beträgt 40° bis 45°. 

1.2 Dachaufbauten

      Es sind Satteldach-, Schleppdach- und Walmdachgauben zulässig. Pro Dachfläche eines Hauses ist nur ein
      Gaubentyp zulässig.

1.3 Dachflächenfenster

      Dachflächenfenster sind zulässig. 

1.4 Dachmaterialien

      Für Dacheindeckungen sind naturrote, rote Ziegel oder Dachbetonsteine in der gleichen Farbe zulässig.

2.   Fassadengestaltung

2.1 Fassadenflächen

      Zulässig sind glatte oder schwach strukturierte Putzfassaden, Sichtmauerwerk aus Sandsteinen sowie
      Holzverblendungen oder Massivholz.

      Putzfassaden sind in hellen, dezenten Farbtönen anzulegen.

      Als Holzverkleidungsmaterial ist aus baukulturellen und ökologischen Gründen nur europäisches Holz zu
      verwenden.

2.2 Fassadenöffnungen

      Fassadenöffnungen von direkt vom öffentlichen Straßenraum aus einsehbaren Fassaden sind hochformatig
      auszuführen.

3.   Gestaltung der Grundstücksgrenzen

3.1 Grenzen zum öffentlichen Straßenraum

      Die Grenzen zum öffentlichen Straßenraum können mit Mauern, Holzstaketenzäunen und Stabmatten mit
      Begrünung bis zu 1,2 m Höhe und Hecken aus einheimischen Gehölzen gebildet werden.

3.2 Grenzen zu den Nachbargrundstücken

      Die Grenzen zu den Nachbargrundstücken können mit Mauern, Holzstaketenzäunen, Drahtgeflechtzäunen und
      Stabmatten mit Begrünung bis zu 2,0 m Höhe sowie mit Hecken aus einheimischen Gehölzen gebildet werden.

3.3 Materialien

      Die zulässigen Materialien für Mauern beschränken sich auf Sandsteine, unglasierte und unstrukturierte Ziegel
      sowie auf mit hellen unauffälligen Farben gestrichene, glatte oder schwachstrukturierte Verputze.

4.   Zahl der notwendigen Stellplätze 
      (§ 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO)

      Gemäß § 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO wird für das gesamte Plangebiet festgesetzt, dass mindestens 2 Stellplätze
      (Stellplätze, Carports oder Garagen) als nicht gefangene Stellplätze je Wohneinheit auf dem Grundstück
      herzustellen sind. P

la
n

 z
u

r 
B

e
s

c
h

lu
s

s
fa

s
s

u
n

g

Rechtsgrundlagen
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
  (BGBl. I S. 3634)

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 
   in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786)

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
  (Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 - PlanZV) in der Fassung der
  Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S.58), 
  zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057)

- Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung der Bekanntmachung 
  vom 24. November 1998, mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2015
  (GVBl. S. 77)

- Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch
  Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist

- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des
  Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist

- Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) Rhl.-Pf. i. d. F. v. 31. Januar 1994, 
  zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21)
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